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Bewährung, Geldstrafe oder mit öffent
lichem Tadel bestraft.

§248
Wer Geschenke oder andere Vorteile 

anbietet, verspricht oder gewährt, um einen 
anderen zu einer Handlung nach § 247 zu 
bestimmen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

5. Abschnitt 
Sonstige Straftaten gegen 
die allgemeine, staatliche 
und öffentliche Ordnung

§249
Gefährdung der öffentlichen Ordnung 

durch asoziales Verhalten

(1) Wer das gesellschaftliche Zusam
menleben der Bürger oder die öffentliche 
Ordnung dadurch gefährdet, daß er sich 
aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit 
hartnäckig entzieht, obwohl er arbeits
fähig ist, oder wer der Prostitution nach
geht oder wer sich auf andere unlautere 
Weise Mittel zum Unterhalt verschafft, 
wird mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. 
Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbeschrän
kung und auf staatliche Kontroll- und Er
ziehungsaufsicht erkannt werden.

Hinweis: VgL § 4 Abs. 2 der VO über

die Aufgaben der örtlichen Räte und der 
Betriebe bei der Erziehung kriminell ge
fährdeter Bürger, abgedr. unter Reg.- 
Nr. 21.

(2) In leichten Fällen kann von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit abgesehen und auf staatliche Kon
troll- und Erziehungsaufsicht erkannt 
werden.

(3) Ist der Täter nach Absatz 1 oder 
wegen eines Verbrechens gegen die Per
sönlichkeit, Jugend und Familie, das sozia
listische, persönliche oder private Eigen
tum, die allgemeine Sicherheit oder die 
staatliche Ordnung bereits bestraft, kann 
auf Arbeitserziehung oder Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren erkannt werden.

§250
Tierquälerei

Wer vorsätzlich ein Tier roh mißhandelt 
oder quält, wird von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen oder mit öffentlichem 
Tadel, Geldstrafe oder mit Verurteilung 
auf Bewährung bestraft.

Anmerkung: Andere Mißhandlungen
von Tieren können als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt werden.

Hinweis: Vgl. § 9 der VO über Ord
nungswidrigkeiten, abgedr. unter Reg.- 
Nr. 12.

9. Kapitel 
Militärstraftaten

Allgemeine Bestimmungen
§251 1 2

(1) Militärstraftaten sind von Militär
personen schuldhaft begangene gesell
schaftswidrige oder gesellschaftsgefähr
liche Handlungen, die als Vergehen oder 
Verbrechen strafrechtliche Verantwortlich
keit nach den Bestimmungen dieses Kapi
tels begründen.

(2) Militärperson im Sinne dieses Ge
setzes ist, wer aktiven Wehrdienst, Wehr
ersatzdienst oder Reservistenwehrdienst 
leistet.

(3) Wegen Anstiftung und Beihilfe zu 
einer Militärstraftat wird auch bestraft, 
wer nicht Militärperson ist.

(4) Die Bestimmungen dieses Kapitels 
gelten auch für Straftaten, die sich gegen 
die Armeen der verbündeten Staaten 
richten.

§252
(1) Gegen Militärpersonen kann wegen 

von ihnen begangener Militärstraftaten auf 
Strafarrest erkannt werden, wenn es die 
Bestimmungen dieses Kapitels vorsehen. 
Bei Verletzung eines anderen Gesetzes


